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Änderung textlicher Festsetzungen: 
 
Zu Ziffer 1: Art der baulichen Nutzung 
 
  1.1:  Sondergebiet  
 
   „zulässig sind des Weiteren“: 
 
   Fitnessstudios mit einer Gesamtfläche von 2.800 m² 
 
Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben unberührt. 
 
 
Begründung: 
 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss hat in seiner Sitzung auf Antrag der 
Betreiberin des Fitnessstudios die Änderung des Bebauungsplanes Füssinger 
Straße I durch Deckblatt Nr. 3 beschlossen. 
 
Im bestehenden Gebäude sind verschiedene Nutzungen aufgegeben worden. 
Dabei handelt es sich insbesondere um den Schnäppchenmarkt bzw. 
Preisparadies mit ca. 1500 m² Fläche sowie einem Spielwarengeschäft mit ca. 
500 m². Diese Nutzungen können im knapp 30-jährigen Gebäude nicht mehr 
wirtschaftlich aufgenommen werden. 
 
Die Inhaberin des bestehenden Fitnessstudios hat diese Flächen langfristig an 
gepachtet um ein großzügiges Angebot zu ermöglichen. 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes Füssinger Straße durch Deckblatt Nr. 3 
kommt die Stadt Pocking im Einvernehmen mit dem Betreiber dieser Forderung 
nach. 
 
Bei dem Deckblatt handelt es sich um ein Deckblatt der Innenentwicklung gem. 
§ 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. In diesem Verfahren wird von einer Umweltprüfung 
gem. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. Ebenso gelten Eingriffe im Sinne des § 1a 
Abs. 3 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig. 
 






